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Rechtssatz

Eine Auslegung des § 7 Abs 8 zweiter Satz Tir BauO 1989, nach der der Bauführer jeweils die für die Beurteilung einer

baulichen Anlage als oberirdisch maßgebliche Höhenlage bestimmen könnte, würde auch dazu führen, daß eine

oberirdische bauliche Anlage nur bis zur Hälfte der Grundstücksgrenze zulässig wäre, während eine Aufschüttung, die

keine Stützmauer erfordert, in derselben Höhe oder auch höher, in die eine bauliche Anlage hineingebaut wird,

entlang der gesamten Grundstücksgrenze vorgenommen werden könnte, da die bauliche Anlage infolge der

Aufschüttung dann als unterirdisch zu quali>zieren wäre. Auch der Umstand, daß die Tir BauO 1989 gem § 25 lit l Tir

BauO 1989 Aufschüttungen bis 1,50 m sogar ohne Bewilligung, ansonsten mit Bewilligung zuläßt, steht der analogen

Anwendung der Regelung der Höhenlage in § 7 Abs 2 Tir BauO 1989 nicht entgegen, da eine Einschränkung der

Zulässigkeit von Aufschüttungen, die keiner Stützmauer bedürfen, zu dem Zweck, unbeschränkt unterirdische bauliche

Anlagen im Seitenabstand zu scha@en, im Hinblick auf Erwägungen des Nachbarschutzes, die § 7 Abs 8 Tir BauO 1989

zugrundeliegen, durchaus einsichtig und konsequent erscheint.
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